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RS OGH 1963/3/14 5Ob337/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1963

Norm

ABGB §833 C1

ABGB §1447

WEG 1948 §8 Abs3

WEG 1975 §14 Abs1

Rechtssatz

Wenn die Mehrheit der zur Einräumung einer Hausbesorgerwohnung verp8ichteten Miteigentümer (Besitzer von

Miteigentumsanteilen) ihre Anteile veräußert und ihre Rechtsnachfolger, auf die die Verp8ichtung nicht übergegangen

ist, sich weigern, diese zu erfüllen, so liegt - da die Verfügung über die Hausbesorgerwohnung eine Maßnahme der

ordentlichen Verwaltung ist - für die vertraglich verpflichtete Minderheit Unmöglichkeit der Leistung vor.
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